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Satzung über die Erhebung von Gebühren 

 für die Beseitigung von Abwasser  

aus Grundstückskläranlagen  

der Gemeinde Grauel 

(Abwassergebührensatzung Kleinkläranlagen –  

AGS Kleinkläranlagen) 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), des § 44 Abs. 3 des Landeswassergesetzes Schleswig-Holstein (LWG) 

vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 425) in der zuletzt geänderten Fassung vom 13. 

Dezember 2024 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 875), der §§ 1 Abs. 1, 2, 6 Abs. 1 und 4 und des § 18 Abs. 

2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 

2005 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. 

Schl.-Holst. S. 564) sowie der §§ 1 Abs.1 sowie 2 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Ab-

wasserabgabengesetzes (AG-AbwAG) vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 425) in 

der zuletzt geänderten Fassung vom 13. Dezember 2024 (GVOBl. S. 875, 927) und § 11 der Sat-

zung über die Beseitigung von Abwasser aus Grundstückskläranlagen der Gemeinde Grauel vom 

16. April 2013 (Abwasseranlagensatzung Kleinkläranlagen – AAS Kleinkläranlagen) wird nach Be-

schlussfassung der Gemeindevertretung der Gemeinde Grauel vom 16.03.2026 folgende Satzung 

erlassen: 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

Die Gemeinde betreibt nach Maßgabe der „Abwasseranlagensatzung Kleinkläranlagen“ die Besei-

tigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers aus Grundstückskläranlagen (Kleinkläranlagen 

und abflusslose Gruben) als öffentliche Einrichtung. Für die Inanspruchnahme dieser Einrichtung 

erhebt die Gemeinde Benutzungsgebühren nach Maßgabe dieser Satzung. Sie sind zur Deckung 

der Kosten der Abwasserbeseitigung bestimmt. 

 

§2 

Entleerung der Grundstückskläranlagen 

 

1) Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben werden von der Gemeinde oder ihren Beauftragten 

regelmäßig nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der Bauartzulas-

sung und der landesrechtlich eingeführten DIN 4261, entleert oder entschlammt. Eine Entleerung 

oder Entschlammung – auch von Teilmengen – durch den Grundstückseigentümer bzw. den Nut-

zungsberechtigten oder durch einen von ihm beauftragten Dritten ist nicht zulässig. 

(2) Die Voraussetzungen für eine Bedarfsabfuhr von Kleinkläranlagen sind, dass  

a) die Kleinkläranlage mit einer biologischen Nachbehandlung für das Abwasser ausgerüstet ist, 

b) die Kleinkläranlage den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht, 
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c) für die Kleinkläranlage ein Wartungsvertrag abgeschlossen wurde, der bei bauartzugelassenen 

Anlagen die Anforderungen der Bauartzulassung oder bei nicht bauartzugelassenen Anlagen die 

Randbedingungen der landesrechtlich eingeführten DIN 4261 erfüllt und  

d) der Fachkundige für die Wartung oder der Grundstückseigentümer bzw. der Nutzungsberechtig-

te des Grundstücks den Wartungsbericht jährlich mit den Angaben zu der Schlammhöhenbestim-

mung in den einzelnen Kammern innerhalb von 14 Tagen nach deren Ermittlung der Gemeinde 

vorlegt. 

(3) Technisch ungelüftete Kleinkläranlagen werden mindestens alle zwei Jahre vollständig entleert 

bzw. entschlammt (Regelabfuhr).  

(4) Kleinkläranlagen nach Absatz 1, für die die Voraussetzungen nach Absatz 1 c) und d) nicht 

erfüllt werden, werden im Zuge der zweijährigen Regelabfuhr nach Absatz 3 berücksichtigt.  

(5) Nicht nachgerüstete Altanlagen (Mehrkammerabsetz- und auslaufgruben), die nicht den Vorga-

ben der DIN 4261 Teil 1 vom Februar 1991 entsprechen, sind nach Bedarf, mindestens jedoch 

jährlich, zu entleeren bzw. zu entschlammen (Regelabfuhr).  

(6) Abflusslose Sammelgruben werden bei Bedarf entleert. Die Betreiber der Sammelgruben sind 

verpflichtet, den Füllstand der Sammelgruben regelmäßig zu überprüfen und der Gemeinde die 

Notwendigkeit einer Leerung rechtzeitig, mindestens jedoch 10 Tage vor der erforderlichen Durch-

führung, anzuzeigen. Die Entleerung hat mindestens einmal in einem Zeitraum von 5 Jahren zu 

erfolgen.  

(7) Bei der Entschlammung von Mehrkammerauslaufgruben ist es verfahrenstechnisch nicht mög-

lich nur den reinen Schwimm- und Bodenschlamm abzusaugen. Es kann vorkommen, dass bei der 

Entschlammung neben dem angefallenen Schlamm auch die komplette Flüssigphase, bis auf 30 

cm Impfschlammschicht in der ersten Kammer, entnommen wird. Dies ist fachlich und rechtlich 

nicht zu beanstanden.  

(8) Wird ein Grundstück entweder an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen oder von 

einer abflusslosen Sammelgrube auf eine Kleinkläranlage umgerüstet oder es erhält eine neue 

Vorklärung, ist die nicht mehr benötigte dezentrale Grundstücksentwässerungsanlage vollständig 

zu entleeren, zu reinigen und vom Grundstückseigentümer entweder vollständig zurückzubauen 

oder zu verfüllen. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, rechtzeitig – mindestens einen Mo-

nat vorher – bei der Gemeinde die Notwendigkeit der Endabfuhr und Reinigung anzuzeigen.  

(9) Bei vorübergehender Einschränkung, Unterbrechung oder Verspätung beim Abfahren des 

Schlamms aus den Kleinkläranlagen und des Abwassers aus den abflusslosen Gruben infolge von 

Betriebsstörungen, Streik oder betriebsnotwendigen Arbeiten sowie in Fällen höherer Gewalt be-

steht kein Anspruch auf Schadensersatz. Ist die Beseitigung aus einem der vorgenannten Gründe 

unterblieben, so wird diese unverzüglich nachgeholt. 

 

§ 3 

Gebührenpflichtige 

 

(1) Gebührenpflichtig ist die Eigentümerin oder der Eigentümer des Grundstücks, bei Wohnungs- 

oder Teileigentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 

belastet, ist die oder der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers gebührenpflichtig. Die Woh-

nungs- und Teileigentümer einer Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldnerinnen oder Ge-

samtschuldner der auf ihr gemeinschaftliches Grundstück entfallenden Gebühren. Miteigentüme-
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rinnen oder Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Ge-

samtschuldnerinnen oder Gesamtschuldner.  

(2) Beim Wechsel der oder des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 

den Übergang folgenden Monats auf die neue oder den neuen Pflichtigen über. Wenn die oder der 

bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel (§ 7) versäumt, so haftet sie oder er 

für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfallen, 

neben der oder dem neuen Pflichtigen. 

 

§ 4 

Gebühren- bzw. Abgabenhöhe und Bemessungsgrundlage 

 

(1) Die Benutzungsgebühr wird als Grundgebühr und Zusatzgebühr erhoben.  

(2) Die Grundgebühr wird nach der Menge des aus der Grundstückskläranlage abgefahrenen Ab-

wassers/Schlamms berechnet, die jeweils auf volle und halbe m³ gerundet wird, diese beträgt:  

a) Für die Entleerung bzw. Entschlammung der Kleinkläranlage durch das Entsorgungsfahrzeug, 

den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung im Zuge der 

Regelentleerung 63,50 € pro m³ Abwasser/Schlamm.  

b) Für die Entleerung bzw. Entschlammung der Kleinkläranlage durch das Entsorgungsfahrzeug, 

den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung bei der Be-

darfsentleerung 104,00 € pro m³ Abwasser/Schlamm.  

c) Für die Entleerung einer abflusslosen Sammelgrube durch das Entsorgungsfahrzeug, den 

Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungsgemäßer Entsorgung 77,00 € pro m³ Ab-

wasser/Schlamm.  

d) Für die Notentleerung bzw. -entschlammung der Kleinkläranlage oder abflusslosen Sammelgru-

be durch das Entsorgungsfahrzeug, den Transport zur Behandlungsanlage sowie deren ordnungs-

gemäßer Entsorgung innerhalb von 24 Stunden nach Auftragserteilung 147,00 € pro m³ Abwas-

ser/Schlamm.  

(3) Als Zusatzgebühr wird ein Schlauchlängenzuschlag von 30,00 € berechnet, soweit für die Ab-

fuhr eine Schlauchlänge von mehr als 50 m erforderlich ist.  

(4) im Falle eines erfolglosen Entleerungsversuchs aufgrund fehlenden Zugangs zum Grundstück 

oder zu der Abwasseranlage wird ein Betrag von 46,00 € berechnet.  

(5) Neben den vorgenannten Grund- und Zusatzgebühren wird eine Verwaltungsgebühren von 

53,00 € je Abfuhr berechnet. 

 

§ 5 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht, sobald die Entschlammung der Kleinkläranlagen bzw. Entleerung 

der abflusslosen Sammelgruben durchgeführt worden ist. 

(2) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem die Grundstückskläranlage außer 

Betrieb genommen und dies der Gemeinde schriftlich mitgeteilt wird. 
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§ 6 

Heranziehung und Fälligkeit der Gebühr 

 

Die Heranziehung zur Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem Bescheid über 

andere Abgaben verbunden werden kann. Die zu zahlende Gebühr wird einen Monat nach Be-

kanntgabe des Bescheides fällig. 

 

§ 7 

Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

 

(1) Die Gebührenpflichtigen haben der Gemeinde alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen, die für 

die Berechnung, die Erhebung und der Erstattung von Gebühren nach dieser Satzung erforderlich 

sind. 

(2) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl vom Veräuße-

rer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 

(3) Beauftragten der Gemeinde ist auf Verlangen der ungehinderte Zugang zu allen Grundstücken 

zu gewähren, um Bemessungsgrundlagen für die Gebührenerhebung festzustellen oder zu über-

prüfen. Die Gebührenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 

 

§ 8 

Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen der 

Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen und 

grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrecht nach §§ 24 

bis 28 BauGB und § 3 WoBauErlG der Gemeinde bekanntgeworden sind, sowie aus dem Grund-

buchamt, dem Einwohnermeldeamt, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde und des 

Katasteramtes durch die Gemeinde zulässig. Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke 

der Hausnummernvergabe erhoben und gespeichert worden sind. Die Gemeinde darf sich dieser 

Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Gebüh-

renerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten.  

(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Gebührenpflichtigen und von 

nach Abs. 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den für die Gebühren-

erhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der 

Gebührenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

 

§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer entgegen 

des § 7 dieser Satzung die für die Gebührenberechnung erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder 

nicht duldet, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrund-

lagen festzustellen oder zu überprüfen. 
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§ 10 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.05.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 

Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstückskläranlagen der Gemeinde Grauel 

vom 02.12.2022 außer Kraft. 

 

 

Grauel, den 13.04.2026 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Friedrich Flügge 

(Bürgermeister) 


